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ſeyn ſollten , ſo iſt ihre Stellung wandelbar⸗

—
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daß ſie in deſſen geſparten Rand eingelaſſen

und es kann Getreide zurückbleiben .

15 ) Aus den meiſten fehlerhaften Einrich—
tungen , durch welche ein Zerſtreuen , Durchrin ;

nen oder Verſtäuben des Getreides oder Mehls

veranlagt wird , fann der : Müller , welcher auf -

unerlaubten Vortheil bedacht iſt , betrüglichen
Gewinn ziehen . 5

Alle diefe und andere ähnliche bekrägliche ,
feh lerhafte, und für die Mahlkunden nachtheilige

Einrichtungen ſind ſogleich abzuſtellen , das Werk
muß in vollkommenen Zuſtand gebracht werden ,

und es treten die unten verfügten Strafen ein .
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Bon den Pflichten und Rechten des. Mülk-

lers bey Ausuͤbung ſeines Gewerha, im

Allgemeinen .

Jider Müller iſt verpflichtet , E der Be:
treibung des Mühlengewerbs denjenigen Grad

von Fleiß und Aufmerkſamkeit anzuwenden , wel⸗

cher von einem , ſeines Gewerbs
euno Rand-

werker , gefordert werden kann .



Er iſt berbunden , mit Redlichkeit und Treue
das Gut der Mahlkunden zu behandeln , und
fidh alter Uebervortheilung zu enthalten .

Der Múller ift ferner verbunden , alle die⸗
jenigen Vorſchriften , welche ihm durch gegen⸗
wärtige Ordnung im Allgetmeinen gegeben ſind ,
öder welche ihm von der nächſten Aufſichtsbe⸗
hörde nach Maasgabe ſpezieller Geünde gegeben
werden , genau und getreulich zu befolgen.
Dagegen iſt jeder Müller berechtigt ; von

der Polizey Behörde beſondern Schutz in Aus⸗
übung ollet derjenigen Befugniſfe zu berlangen ,
welche ihm zur Betreibung ſeines Gewerbes nö⸗

thig ſind , und auf welche ihm die Natur der

Verhältniſſe oder beſondere Rechtstitel einen An⸗

ſpruch geben .

Ferner iſt jeder Müller berechtiget, für die
Verwandlung des ihm übergebenen Getreides
in Mehl oder andere Produkte die in jeder Ge⸗

gend herkömmliche , von der PolizeyBehörde
auszuſprechende Vergütung in Geld oder Getrei⸗
de gt beziehen , und jeder Mahlkunde iſt ver⸗

pflichtet, dieſe Abgabe zu leiſten , wenn das ihm

gelieferte Produkt meiſtermäßig beſchaffen iſt.
Die Mahlkundenſind berbunden, den Mül⸗

ler ebenfalls mit Redlichkeit zu behandeln , bon
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ihrer Seite alles zu thun , durch was der Scha⸗
den oderNachtheil abgewendet wird , und keine

Handlung vorzunehmen , durch welche der Mül⸗

ler benachtheiliget werden fann .

—

Spezielle Vorſchriften , die ſich auf die

Funktionen der Muͤller beziehen .

J ) Der Miller iſt ſchuldig , demjenigen,
welcher Getreide in der Mühle bereiten läßt ,

ſämmtliche Produkte vollſtändig , wie ſich ſolche

durch ſorgfältige darſtellen
zu bereiten .

2 ) Das Getreide ; baa zur Mühle
kommt/ muß (vor dem Neben ) gewogen werden .

Das Mehl und die übrigen Conſumtions Artikel ,
welche abgeführt werden , müſſen ebenfalls gewo⸗

gen werden . Das Meſſen
Bie Waare findet

nicht ſtatt .
3 ) Es iſt jedem Conſumenten , a die

Mühle beſucht , oder Getreide dem Müller über⸗
gibt , úbertaffen, daſſelbe in der Mühle oder zu

Hauſe àu wägen , oder daſſelbe
waga

zu laſſen.
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